
Landratsamt Eichstätt    Frau Fuß 
- Dienstleistungszentrum Lenting -   Telefon: 0 84 21 / 70 - 3622 
Bahnhofstraße 16     Telefax: 0 84 21 / 70-1306 
85101 Lenting      E-Mail: k.fuss@lra-ei.bayern.de 

Zimmer: 3.030 
     Bitte vereinbaren Sie für persönliche  

Vorsprachen vorher einen Termin. 
 
 
 

Wohnberechtigungsschein 
 
 
Folgende Unterlagen sind zur Antragstellung erforderlich. 
Sie können nur vollständig entgegengenommen und bearbeitet werden. 
Wenn es kein Formblatt gibt, fügen Sie bitte Kopien der Originale bei. 
 
 
1. Antrag auf Feststellung der Wohnberechtigung – Formblatt WBS I  
 
 
2. Persönliche Angaben 
 

a)  gültige Ausweispapiere des Antragstellers und aller Haushaltsangehörigen 
(Kopie Vorder- und Rückseite) 

 
 b) Falls vorhanden: Aufenthaltstitel (Kopie Vorder- und Rückseite) 
 
 c)        Falls vorhanden: Schwerbehindertenausweis (Kopie Vorder- und Rückseite)
  

d) Falls vorhanden: Heiratsurkunde 
  
 e)        bei Schwangerschaft: Entbindungsdatum aus Mutterpass 
 
 
3. Einkommen 
 

a) Einkommenserklärung – für alle Haushaltsangehörigen mit eigenen 
Einkünften 
Formblatt Stabau lll a → Auszufüllen vom Antragsteller  
Formblatt Stabau lll b → Auszufüllen von allen weiteren 
Haushaltsangehörigen mit eigenen Einkünften 

 
 b) Nachweise zum monatlichen Einkommen vor der Antragstellung 
  (brutto und netto für alle Haushaltsangehörigen mit eigenen Einkünften) 
 
  Nachweis durch: 
  - Gehaltsabrechnungen der letzten 12 Monate vor Antragstellung 
  - Bescheid über Elterngeld (Seiten 1 und 2) 
  - aktuellen Jobcenterbescheid (alle Seiten) 
  - aktuellen Rentenbescheid (Seiten 1 und 2) 
  - aktuellen Grundsicherungsbescheid (alle Seiten) 
 

c) Falls vorhanden: Unterhaltszahlungen für die letzten 3 Monate 
 
 


